ische Altenhilfe L i Rhei

Handbuch Qualitatsmanagement

Kap.

.. sicher und geborgen
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Standardaussage: Jeder pflegebediirftige Mensch erhialt im Rahmen seiner Selbstbestimmtheit eine pflegerische Unterstiitzung, die zur Erhaltung und

Forderung der Mobilitét beitragt.

Begriindung:

Eine eingeschrankte Mobilitat ist ein Risiko fiir pflegebediirftige Menschen. Sie kann zu einer erheblichen Beeintrachtigung der

Lebensqualitat bis hin zu einer Ortsfixierung und Bettlagerigkeit fihren und mit dem Risiko weiterer gesundheitlicher
Beeintrachtigungen (wie z.B. Dekubitus, Sturz) einhergehen. Durch eine regelmafige Einschatzung der Mobilitat, differenzierte
Informations- und Edukationsangebote, eine motivierende und mobilitadtsférdernde Umgebungsgestaltung, das Angebot sowie die
Koordination zielgerichteter, die Eigenaktivitat fordernder Malinahmen kann zu Erhaltung und Férderung der Mobilitat beitragen werden.
Eine so verstandene pflegerische Unterstiitzung hat gesundheitsfordernden Charakter. Die damit erreichte Mobilitat hat eine grof3e
Bedeutung fir die gesellschaftliche Teilhabe.

Stand: Oktober 2020

Struktur

Prozess

Ergebnis

S1 Die Pflegefachkraft verfligt Uber die Kompetenz,
die Mobilitdt des pflegebedirftigen Menschen, sowie
Umgebungsmerkmale, die fur die Mobilitdt relevant
sind, systematisch einzuschatzen und Grinde flr
Mobilitatsbeeintrachtigungen zu identifizieren.

P1 Die Pflegefachkraft schatzt zu Beginn des
pflegerischen Auftrags die Mobilitat des
pflegebedirftigen  Menschen  sowie  Probleme,
Winsche und Ressourcen im Zusammenhang mit der
Erhaltung und der Férderung der Mobilitat ein.

Sie wiederholt die Einschatzung regelmalig in
individuell festzulegenden Abstidnden sowie bei
Veranderung der mobilitatsrelevanten

Einflussfaktoren.

E1 Eine aktuelle Einschatzung der vorhandenen
Mobilitdt und méglicher Probleme und Ressourcen im
Zusammenhang mit der Mobilitdt liegen vor. Die
Entwicklung der Mobilitat ist abgebildet.

2a Die Pflegefachkraft verfiigt Uber die Kompetenz| P2 Die Pflegefachkraft plant und koordiniert in enger|[E2 Ein individueller Malinahmenplan mit den
zur Planung und Koordination von MaRBnahmen zur|Absprache mit dem pflegebediirftigen Menschen und |vereinbarten MaBnahmen zur Erhaltung und
Erhaltung und Férderung der Mobilitat. gegebenenfalls seine Angehdrigen sowie weiterer|Férderung der Mobilitdt des pflegebedirftigen
Berufsgruppen individuelle MaBnahmen zur Erhaltung | Menschen liegt vor.
S2b Die Einrichtung stellt sicher, dass MalRnahmen|und Férderung der Mobilitat unter Berlicksichtigung
zur Erhaltung und Forderung der Mobilitdt fester|seiner Praferenzen.
Bestandteil des internen Qualitatsmanagements sind. |Sie sorgt fir eine kontinuierliche Umsetzung des
MalRnahmenplans.
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S3a Die Pflegefachkraft verfligt Gber die Kompetenz,
den pflegebedirftigen Menschen und gegebenenfalls
seine Angehdrigen Uber die Bedeutung von Mobilitat

fur die Gesundheit wund den Erhalt von
Selbststandigkeit zu informieren und sie durch
Beratung und Anleitung darin zu unterstitzen,

MaRnahmen der Erhaltung und Foérderung der
Mobilitat in ihren Lebensalltag zu integrieren.

S3b Die Einrichtung stellt Material zur Information,
Beratung und Anleitung pflegebedurftiger Menschen
und ihren Angehdrigen zur Verfugung.

P3 Die Pflegefachkraft bietet dem pflegebedurftigen
Menschen und gegebenenfalls seinen Angehdrigen
Information, Beratung und  Anleitung unter
Berucksichtigung der bei der Einschatzung
identifizierten Probleme, Winsche und Ressourcen
an.

E3 Der pflegebedirftige Mensch und gegebenenfalls
seine Angehdrigen sind Uber die Auswirkungen einer
eingeschrankten Mobilitdt sowie Maoglichkeiten zur
Erhaltung und Férderung von Mobilitat informiert.

S4a Die Einrichtung verfigt dber personelle,
materielle und raumliche Ressourcen fiir ein
zielgruppenspezifisches Angebot mobilitatserhaltender
und fordernder MalRnahmen sowie fir eine
mobilitatsférdernde Umgebungsgestaltung.

S4b Die Pflegefachkraft verfiigt iber Kompetenzen
zur Ermdglichung und Durchfiihrung von
mobilitatsférdernden und - erhaltender MalRnahmen

P4 Die Pflegefachkraft  unterbreitet dem
pflegebedirftigen Menschen kontinuierlich Angebote
zur Erhaltung und Férderung der Mobilitdt und fuhrt
die mit dem Pflegebedirftigen vereinbarten
MafRnahmen durch.

E4 Die in der MaRnahmenplanung festgelegten und
zuvor vereinbarten MalBnahmen wurden durchgefihrt
und Anderungen vom Maflnahmenplan dokumentiert.

S5 Die Pflegefachkraft verfligt ber die Kompetenz,
die Angemessenheit und die Auswirkungen der
MaRnahmen auf den pflegebediirftigen Menschen zu
Uberprifen.

P5 Die Pflegefachkraft Giberpriift gemeinsam mit dem
pflegebediirftigen Menschen und ggf. seinen
Angehdrigen sowie weiteren an der Versorgung
beteiligten Berufsgruppen den Erfolg und die
Angemessenheit der MalRnahmen. Bei Bedarf
vereinbart sie mit dem pflegebedirftigen Menschen
auf  Grundlage einer erneuten Einschatzung
Veranderungen am Malinahmenplan.

E5 Eine Evaluation der vereinbarten MaRnahme liegt
VOor.
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Standardaussage: Jeder pflegebedürftige Mensch erhält im Rahmen seiner Selbstbestimmtheit eine pflegerische Unterstützung, die zur Erhaltung und  

 Förderung der Mobilität beiträgt. 





Begründung: 	  Eine eingeschränkte Mobilität ist ein Risiko für pflegebedürftige Menschen. Sie kann zu einer erheblichen Beeinträchtigung der  			  	  Lebensqualität bis hin zu einer Ortsfixierung und Bettlägerigkeit führen und mit dem Risiko weiterer gesundheitlicher 				  	  Beeinträchtigungen (wie z.B. Dekubitus, Sturz) einhergehen. Durch eine regelmäßige Einschätzung der Mobilität, differenzierte 			  Informations- und Edukationsangebote, eine motivierende und mobilitätsfördernde Umgebungsgestaltung, das Angebot sowie die 		  		  Koordination zielgerichteter, die Eigenaktivität fördernder Maßnahmen kann zu Erhaltung und Förderung der Mobilität beitragen werden. 		  	  Eine so verstandene pflegerische Unterstützung hat gesundheitsfördernden Charakter. Die damit erreichte Mobilität hat eine große 		  		  Bedeutung für die gesellschaftliche Teilhabe. 



Stand: 		  Oktober 2020 



		Struktur 

		Prozess

		Ergebnis



		S1 Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz, die Mobilität des pflegebedürftigen Menschen, sowie Umgebungsmerkmale, die für die Mobilität relevant sind, systematisch einzuschätzen und Gründe für Mobilitätsbeeinträchtigungen zu identifizieren. 

		P1 Die Pflegefachkraft schätzt zu Beginn des pflegerischen Auftrags die Mobilität des pflegebedürftigen Menschen sowie Probleme, Wünsche und Ressourcen im Zusammenhang mit der Erhaltung und der Förderung der Mobilität ein. 



Sie wiederholt die Einschätzung regelmäßig in individuell festzulegenden Abständen sowie bei Veränderung der mobilitätsrelevanten Einflussfaktoren. 

		E1 Eine aktuelle Einschätzung der vorhandenen Mobilität und möglicher Probleme und Ressourcen im Zusammenhang mit der Mobilität liegen vor. Die Entwicklung der Mobilität ist abgebildet. 



		

		

		



		2a Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz zur Planung und Koordination von Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Mobilität. 



S2b Die Einrichtung stellt sicher, dass Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Mobilität fester Bestandteil des internen Qualitätsmanagements sind. 

		P2 Die Pflegefachkraft plant und koordiniert in enger Absprache mit dem pflegebedürftigen Menschen und gegebenenfalls seine Angehörigen sowie weiterer Berufsgruppen individuelle Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Mobilität unter Berücksichtigung seiner Präferenzen. 

Sie sorgt für eine kontinuierliche Umsetzung des Maßnahmenplans. 

		E2 Ein individueller Maßnahmenplan mit den vereinbarten Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Mobilität des pflegebedürftigen Menschen liegt vor. 



		

		

		



		S3a Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz, den pflegebedürftigen Menschen und gegebenenfalls seine Angehörigen über die Bedeutung von Mobilität für die Gesundheit und den Erhalt von Selbstständigkeit zu informieren und sie durch Beratung und Anleitung darin zu unterstützen, Maßnahmen der Erhaltung und Förderung der Mobilität in ihren Lebensalltag zu integrieren. 



S3b Die Einrichtung stellt Material zur Information, Beratung und Anleitung pflegebedürftiger Menschen und ihren Angehörigen zur Verfügung. 

		P3 Die Pflegefachkraft bietet dem pflegebedürftigen Menschen und gegebenenfalls seinen Angehörigen Information, Beratung und Anleitung unter Berücksichtigung der bei der Einschätzung identifizierten Probleme, Wünsche und Ressourcen an. 

		E3 Der pflegebedürftige Mensch und gegebenenfalls seine Angehörigen sind über die Auswirkungen einer eingeschränkten Mobilität sowie Möglichkeiten zur Erhaltung und Förderung von Mobilität informiert. 



		

		

		



		S4a Die Einrichtung verfügt über personelle, materielle und räumliche Ressourcen für ein zielgruppenspezifisches Angebot mobilitätserhaltender und – fördernder Maßnahmen sowie für eine mobilitätsfördernde Umgebungsgestaltung. 



S4b Die Pflegefachkraft verfügt über Kompetenzen zur Ermöglichung und Durchführung von mobilitätsfördernden und - erhaltender Maßnahmen 

		P4 Die Pflegefachkraft unterbreitet dem pflegebedürftigen Menschen kontinuierlich Angebote zur Erhaltung und Förderung der Mobilität und führt die mit dem Pflegebedürftigen vereinbarten Maßnahmen durch. 

		E4 Die in der Maßnahmenplanung festgelegten und zuvor vereinbarten Maßnahmen wurden durchgeführt und Änderungen vom Maßnahmenplan dokumentiert. 



		

		

		



		S5 Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz, die Angemessenheit und die Auswirkungen der Maßnahmen auf den pflegebedürftigen Menschen zu überprüfen. 

		P5 Die Pflegefachkraft überprüft gemeinsam mit dem pflegebedürftigen Menschen und ggf. seinen Angehörigen sowie weiteren an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen den Erfolg und die Angemessenheit der Maßnahmen. Bei Bedarf vereinbart sie mit dem pflegebedürftigen Menschen auf Grundlage einer erneuten Einschätzung Veränderungen am Maßnahmenplan. 

		E5 Eine Evaluation der vereinbarten Maßnahme liegt vor. 
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